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Trinkwassergefährdung durch Missachtung von Bestimmungen zum Bau von
Windenergieanlagen auf dem Höhenzug des „Greiner Ecks“ 

-flüssigkeitsfeste Standflächen während Stillstandzeiten-

Über das Wochenende (27.-28.2.16) wurde wiederholt eine Holz-Ernte Maschine 
entgegen den vorgeschriebenen Nebenbestimmungen 15.15 abgestellt! Anscheinend 
handelst es sich um eine andere Firma welche die Zuwegung verbreitert, Abstellplatz ist 
eine gerodete Kreuzung.

1. Die Parkposition / Standpunkt der „Holz-Ernte Maschine“:

2. Die Parkposition / Standpunkt der Maschine auf gerodeter Fläche der Zuwegung:
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Nahaufnahme Holzerntemaschine:
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und sogar tropfendes Öl aus dem Unterboden der Maschine:

welches auf den Waldboden tropft:
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Zusammenfassung

Um die Wassergefährdung während der Bauphase zu minimieren gibt es in der erteilten 
Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt Nebenbestimmungen, hier die 15.15

„Baufahrzeuge und Maschinen sind in arbeitsfreien Zeiten sowie bei 
Betankungsvorgängen auf den dafür ausgewiesenen und gekennzeichneten 
Flächen abzustellen. Die Stand- und Tankplätze sind flüssigkeitsdicht (z.B. durch 
die Anordnung von Folien) auszubilden“

Die gezeigte Maschine hat gegen diese Nebenbestimmung verstoßen und stellt eine 
Gefahr für die Trinkwasserqualität dar! Trotz Meldung ähnlicher Problematik am 
21.02.2016, konnte das Problem noch nicht abgestellt werden!?

Desweiteren ist davon auszugehen, dass die Nebenbestimmungen:

15.7 Sämtliche Arbeiten sind so durchzuführen, dass eine Boden- und 
Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen ist. Alle Beschäftigten sind vor dem 
Beginn der Bauarbeiten auf die Lage im WSG hinzuweisen und zur besonderen 
Sorgfalt im Hinblick auf den Boden- und Grundwasserschutz anzuhalten. Die 
Nebenbestimmungen sind den dort tätigen Personen bekannt zu geben.  

Auch nicht umgesetzt wurden, hier handelt es sich anscheinend wiederum um eine neue 
durchführende Firma (HD -Kennzeichen) welche erneut wiederum nicht in die 
Nebenbedingungen gelehrt wurde.

Eine erneute Anzeige, bzw. Einschaltung der Staatsanwaltschaft behalten wir uns vor.
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